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Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
 

Hinweis: Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) hat während des Zeitraums, auf den 
sich diese Erklärung bezieht, eine Novellierung erfahren. Demzufolge wird nachstehend die Entspre-

chenserklärung für die jeweils gültige Fassung des DCGK wiedergegeben:  

 
I. 

Entsprechenserklärung 
zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

gemäß § 161 AktG 
i.d.F. vom 7. Februar 2017 (DCGK 2017) 

 
Vorstand und Aufsichtsrat der Mainova Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, erklären hiermit gemäß 
§ 161 AktG, dass seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 28. November 2019 bis zur 
Veröffentlichung der neuen Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) im amtli-
chen Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020 den Empfehlungen der „Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil 
des Bundesanzeigers am 24. April 2017 mit Berichtigung vom 19. Mai 2017 bekannt gemachten Fas-
sung vom 7. Februar 2017 („DCGK 2017“) mit folgenden Abweichungen entsprochen wurde: 
 

 Keine Vereinbarung eines Selbstbehalts in der D&O-Versicherung für Mitglieder des Auf-
sichtsrats (Abschnitt 3.8 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 DCGK 2017) 

 Die D&O-Versicherungen für die Aufsichtsratsmitglieder der Mainova AG sehen derzeit keinen 
Selbstbehalt vor. Die Mainova AG ist nicht der Auffassung, dass durch die Vereinbarung eines 
solchen Selbstbehalts die Leistungsbereitschaft, die Motivation, die Loyalität und das Verantwor-
tungsbewusstsein ihrer Aufsichtsratsmitglieder zusätzlich gefördert werden. 

 Beschränkt vertikaler Vergleich der Vorstandsvergütung, keine Festlegung von betrags-
mäßigen Höchstgrenzen und des Versorgungsniveaus (Abschnitt 4.2.2 Abs. 2 S. 3, 4.2.3 
Abs. 2 S. 5 und Abs. 3 DCGK 2017) 

Der Aufsichtsrat überprüft jährlich die Angemessenheit der Höhe der fixen Vergütung des Vor-
stands und bezieht in diesem Zusammenhang auch die variablen Elemente in seine Beurteilung 
mit ein. Dabei nimmt er einen horizontalen sowie einen vertikalen Vergleich vor. Aufgrund der 
damit verbundenen Unsicherheiten in Bezug auf Auslegungsfragen wird im Hinblick auf den Ver-
tikalabgleich vorsorglich eine Abweichung erklärt. 

Die Grundgehälter der Vorstandsmitglieder und die kurzfristige variable Vergütung, welche sich 
nach der Höhe des Ergebnisses des Mainova-Konzerns richtet, weisen keine betragsmäßigen 
Höchstgrenzen auf. Die langfristige variable Vergütung ist aufgrund ihrer Systematik faktisch ge-
deckelt, allerdings nicht bei definierten Beträgen, sondern bei bestimmten Erfüllungsgraden ober-
halb der Zielvorgaben von 100 %. Das Absehen von der Festlegung von Höchstgrenzen erfolgt 
vor dem Hintergrund, dass regelmäßige Prüfungen der Vergütungshöhe auf ihre Angemessenheit 
erfolgen. Der Aufsichtsrat verfolgt zudem die europäische und nationale Gesetzgebung zu diesem 
Thema. 

Bei Versorgungszusagen wird von der Festlegung des Versorgungsniveaus abgesehen. Eine sol-
che Festlegung erachtet der Aufsichtsrat in Anbetracht der nicht vorhersehbaren Dauer der Un-
ternehmenszugehörigkeit der Vorstandsmitglieder und vor dem Hintergrund des entstehenden 
Kalkulationsaufwands für nicht sinnvoll. Darüber hinaus ist das Versorgungssystem für neue Vor-
standsmitglieder von einer Leistungszusage auf eine beitragsorientierte Zusage umgestellt wor-
den, womit zumindest für ab 2018 bestellte Vorstandsmitglieder eine Festlegung des Versor-
gungsniveaus hinfällig ist. 

 Keine Altersgrenzen für Mitglieder des Vorstands (Abschnitt 5.1.2 Abs. 2 S. 3 DCGK 2017) 

Altersgrenzen für Mitglieder des Vorstands werden für die Mainova AG aufgrund der notwendigen 
Flexibilität in einem besondere Fachkenntnisse erfordernden Markt als nicht den Unternehmens-
interessen gerecht werdend erachtet. 
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 Unabhängigkeit des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (Abschnitt 5.3.2 Abs. 3 S.3 
DCGK 2017) 

 Im Hinblick auf die ungeklärten Voraussetzungen des Begriffs der Unabhängigkeit wird vorsorg-
lich erklärt, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Herr Uwe Becker, Bürgermeister 
und Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt am Main ist, die 100 % der Anteile der Stadtwerke Frank-
furt am Main Holding GmbH hält, die wiederum rund 75,2 % der Aktien an der Mainova AG hält. 
Dies wird für unbedenklich gehalten, da es in der Vergangenheit nicht zu Interessenskonflikten 
gekommen ist, die die Mitwirkung des Vorsitzenden an Beratungen oder Beschlüssen verhindert 
haben. Derartige Interessenskonflikte werden auch für die Zukunft nicht erwartet.  

 Keine Bildung eines Nominierungsausschusses durch den Aufsichtsrat (Abschnitt 5.3.3 
DCGK 2017) 

 Nach den bisherigen Erfahrungen erachtet der Aufsichtsrat der Mainova AG die Bildung eines 
Nominierungsausschusses nicht für erforderlich, um geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Die 
Entscheidung über die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung soll dem ge-
samten Aufsichtsrat obliegen. 

 Keine Benennung konkreter Ziele zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats (Abschnitt 
5.4.1 Abs. 2 und 4 sowie 5.4.2 DCGK 2017)  

 Der Aufsichtsrat hält eine konkrete Festsetzung der Ziele für seine Zusammensetzung und die 
Erarbeitung eines Kompetenzprofils nicht für sachgerecht.  

 Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats orientiert sich daran, dass seine Mitglieder insgesamt 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Bei Wahlvorschlägen steht die persönliche Kompe-
tenz möglicher Kandidaten unter besonderer Berücksichtigung der unternehmensspezifischen 
Anforderungen im Vordergrund. Die Festlegung auf konkrete Ziele der Zusammensetzung sowie 
die Erarbeitung eines Kompetenzprofils für das Gesamtgremium würde die Auswahl geeigneter 
Kandidaten zu sehr einschränken und könnte potentiell geeignete Kandidaten von vornherein 
ausschließen. 

 Der Aufsichtsrat ist aus geeigneten Mitgliedern zusammengesetzt, die hinsichtlich ihrer fachlichen 
Qualifikationen, ihrer Erfahrungen und ihres Alters ein breites Spektrum abbilden. Konkrete Ziele 
im Hinblick auf einen festen Anteil von ausländischen oder international besonders erfahrenen 
Mitgliedern sind für die Mainova AG als hauptsächlich national tätiges Unternehmen nicht sinnvoll. 
Eine Vorgabe zur Vermeidung von potentiellen Interessenkonflikten wäre aufgrund der besonde-
ren Aktionärsstruktur der Mainova AG mit einem kommunalen Großaktionär nur eingeschränkt 
umsetzbar. Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder wäre angesichts der besonderen Anfor-
derungen an die Fachkenntnisse eine nicht mit dem Unternehmensinteresse zu vereinbarende 
Einschränkung der Rechte der wahlberechtigten Aktionäre und Arbeitnehmer. Insoweit ist auch 
eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat kein sachgerechtes Kriterium für 
die Suche bzw. den Ausschluss von Mitgliedern des Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Aufsichts-
rats der Mainova AG weisen aktuell eine durchschnittliche Zugehörigkeitsdauer von unter sechs-
einhalb Jahren und damit nur etwas mehr als eine Amtsperiode auf. Eine pauschale Regelgrenze 
für die Zugehörigkeitsdauer würde die Nutzung der Expertise erfahrener Mitglieder und die nicht 
von vornherein unsachgerechte persönliche Kontinuität in der Besetzung des Aufsichtsrats aus-
schließen.  

 Eine formalisierte Zielvorgabe für die Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von 
Abschnitt 5.4.2 des Kodex würde das Auswahlermessen hinsichtlich der Qualifikation des Kandi-
daten pauschal in einer nicht im Interesse des Unternehmens gerecht werdenden Weise ein-
schränken. Im Übrigen sieht es der Aufsichtsrat als entscheidend an, bei seiner Arbeit stets dafür 
Sorge zu tragen, dass die Unabhängigkeit seiner Mitglieder von der Gesellschaft und vom Vor-
stand sowie die effektive Überwachung und Beratung des Vorstands gewährleistet ist.  

 Derzeit weist der Aufsichtsrat sechs weibliche Mitglieder auf, womit der gesetzlichen Vorgabe 
eines Anteils von mindestens 30% Frauen und Männern genügt wird. 
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 Da entsprechende Ziele nicht festgelegt werden, kann auch den hierauf basierenden Empfehlun-
gen gemäß Abschnitt 5.4.1 Abs. 4 nicht gefolgt werden, insbesondere entfällt eine eigene Dar-
stellung im Corporate Governance Bericht. 

 Veröffentlichung und jährliche Aktualisierung der Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder 
auf der Unternehmenswebsite (Abschnitt 5.4.1 Abs. 5 S. 2 Hs. 2 DCGK 2017) 

Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sind auf unserer Unternehmenswebsite (abrufbar un-
ter: https://www.mainova.de/de/ihre-mainova/ueber-uns/profil/aufsichtsrat) veröffentlicht und wer-
den jährlich auf Aktualität überprüft. Die Veröffentlichung der Lebensläufe der Aufsichtsratsmit-
glieder erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 2020, sodass für den Zeitraum davor eine entspre-
chende Abweichung erklärt wird. 

 Keine Beschränkung der Mitglieder des Aufsichtsrats hinsichtlich Tätigkeiten bei wesent-
lichen Mitbewerbern (Abschnitt 5.4.2 S. 4 DCGK 2017) 

 Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Mainova AG üben Organfunktionen bei Unternehmen aus, 
die je nach Betrachtungsweise als Wettbewerber der Mainova AG beurteilt werden könnten. Ihre 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Mainova AG ist jedoch aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
und hohen fachlichen Qualifizierung im Unternehmensinteresse überaus wichtig. Nach Auffas-
sung von Vorstand und Aufsichtsrat begründen die ausgeübten Organfunktionen keinen Interes-
senskonflikt zum Nachteil des Unternehmens, der die erforderliche Unabhängigkeit für die Erfül-
lung der Kontroll- und Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats beeinträchtigen würde. 

 Keine Beschränkung der Mitglieder des Vorstands hinsichtlich Mandaten in Aufsichtsgre-
mien und Aus- und Fortbildungsmaßnahmen (Abschnitt 5.4.5 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 DCGK 
2017) 

 Aufgrund der besonderen Erfordernisse der Geschäftstätigkeit kommunaler Energieversorger und 
der damit notwendigerweise verbundenen Branchenkenntnis entspricht es nicht dem Unterneh-
mensinteresse, die Sitze der Vorstandsmitglieder in Aufsichtsräten konzernexterner börsennotier-
ter Gesellschaften oder in Aufsichtsgremien von konzernexternen Gesellschaften mit vergleich-
baren Anforderungen auf drei zu limitieren. Zur Wahrung der erforderlichen Flexibilität und zur 
Überwachung der zeitlichen Belastung durch die Wahrnehmung der Mandate hat die Mainova AG 
daher die Übernahme von Nebentätigkeiten durch die Vorstandsmitglieder, insbesondere von 
Aufsichtsratsmandaten in konzernexternen Unternehmen, nicht von der Anzahl der Mandate, son-
dern der Zustimmung des Aufsichtsrats abhängig gemacht. 

 Die Unterstützung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Aufsichtsratsmitglieder erfolgt im 
gesetzlich zulässigen Umfang. 

 Konzept zur Information der Aktionäre außerhalb der regelmäßigen Berichterstattung (Ab-
schnitt 7.1.1 S. 2 DCGK 2017) 

Nach derzeitigem Ermessen sieht die Gesellschaft von der Formulierung eines expliziten Kon-
zepts zur Information der Aktionäre außerhalb der regelmäßigen Berichterstattung ab. Der hierfür 
erforderliche Aufwand für die Publikation steht in keinem ausreichenden Verhältnis zum Informa-
tionsgewinn für die Aktionäre. Die Ergebnisse der Mainova AG haben sich in der Vergangenheit 
durch eine hohe Konstanz ausgezeichnet. Dies, verbunden mit der für die Aktionäre verlässlichen 
fixen Höhe der Ausgleichszahlung (unabhängig vom Jahresergebnis), lässt das Informationsinte-
resse der Aktionäre derzeit hinter dem entstehenden Aufwand zurücktreten. Die Mainova AG in-
formiert die Öffentlichkeit darüber hinaus über sämtliche Informationskanäle über aktuelle Ereig-
nisse im Zusammenhang mit der Gesellschaft. 

 Keine öffentliche Zugänglichmachung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und der verpflichtenden unterjährigen 
Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums (Abschnitt 7.1.2 
S. 3 DCGK 2017) 

 Die sachbedingten besonderen Schwierigkeiten der Erstellung des Konzernabschlusses und der 
verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen erfordern eine eingehende Zusammenstellung 

https://www.mainova.de/de/ihre-mainova/ueber-uns/profil/aufsichtsrat
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und Prüfung des Zahlenmaterials, die in den kurzen Fristen von 90 Tagen nach Geschäftsjahres-
ende bzw. 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums nicht in der gebotenen Gründlichkeit 
durchgeführt werden können. 

 
II. 

Entsprechenserklärung 
zum Deutschen Corporate Governance Kodex 

gemäß § 161 AktG 
i.d.F. vom 16. Dezember 2019 (DCGK 2020) 

 

Am 20. März 2020 wurde der DCGK in der Fassung vom 16. Dezember 2019 im amtlichen Teil des 
Bundesanzeigers bekannt gemacht („DCGK 2020“). Vorstand und Aufsichtsrat der Mainova Aktienge-
sellschaft, Frankfurt am Main, erklären hiermit gemäß § 161 AktG, dass seit Bekanntmachung der Neu-
fassung den Empfehlungen des DCGK 2020 mit den nachfolgend genannten Abweichungen entspro-
chen wurde und auch künftig mit den nachfolgend genannten Abweichungen entsprochen wird: 

LEITUNG UND ÜBERWACHUNG 

 Diversität bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen (A.1 DCGK 2020) 

Der Vorstand begrüßt grundsätzlich eine breit aufgestellte Führungsmannschaft, die sämtliche 
für das Unternehmen relevanten Aspekte der Diversität widerspiegelt. In dem Zusammenhang 
kann eine gelebte Vielfalt zum einen der Zusammenarbeit innerhalb der Belegschaft und zum 
anderen der Beachtung von Bedürfnissen und Anforderungen von Kunden, Lieferanten oder wei-
teren Stakeholdern dienlich sein und somit einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg leis-
ten. Insbesondere zur Förderung von Frauen in Führungspositionen werden Maßnahmen von 
speziell auf Frauen ausgerichtete Seminare, individuelle Coachings und ein unternehmensüber-
greifendes Mentoring Programm angeboten. Grundsätzlich fördert das Unternehmen die zahlrei-
chen Dimensionen der Diversität bereits bei der Rekrutierung, angefangen von Nachwuchskräf-
ten bis zur Besetzung von Fach- und Führungspositionen. Vor dem Hintergrund der Gleichbe-
handlung und der Befolgung der gesetzlichen Bestimmungen zum Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) wird der Vorrang der fachlichen Eignung als uneingeschränkte Prämisse an-
erkannt und beachtet, sodass daher vorsorglich eine Abweichung erklärt wird.    

BESETZUNG DES VORSTANDS 

 Diversität bei der Zusammensetzung des Vorstands (B.1 DCGK 2020) und Vorgehensweise 
zur langfristigen Nachfolgeplanung des Vorstands (B.2 DCGK 2020) 

Neben dem geltenden Primat der ausreichenden Qualifikation nimmt der Aufsichtsrat den An-
spruch zur Gewährleistung einer nach den Anforderungen des Geschäfts der Mainova AG aus-
gerichteten Diversität sehr ernst. Diversität soll dabei kein Selbstzweck sein, sondern den Blick-
winkel des Unternehmens vergrößern und bereichern. Somit spielt der Aspekt der Diversität bei 
Entscheidungen über die Zusammensetzung des Vorstands und der Nachfolgeplanung eine 
wichtige Rolle, ist aber nicht das entscheidende Kriterium. Im Aufsichtsrat findet eine laufende 
Betrachtung der möglichen personellen Veränderungen im Vorstand statt. Mit diesem steht der 
Aufsichtsrat zudem in regelmäßigem Austausch. Grundsätzlich erachtet es der Aufsichtsrat als 
sinnvoll und wichtig bei der Nachfolgeplanung ein Höchstmaß an Flexibilität zu gewährleisten, 
um so den Anforderungen eines sich im stetigen Wandel befindlichen Marktumfelds jederzeit ge-
recht werden zu können. Eine diesem Ansinnen gegenläufige Limitierung durch festgesetzte und 
komplexe Konzepte befindet der Aufsichtsrat somit als dem vorgenannten Zweck nicht dienlich, 
sodass daher vorsorglich eine Abweichung erklärt wird.  
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 Keine Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern für längstens drei Jahre (B.3 DCGK 2020) 
 

Aufgrund der benötigten Einarbeitungszeit in die komplexen Strukturen der Mainova AG als voll-
integriertem Energiedienstleister und ihren Konzerngesellschaften zur Entwicklung der erforder-
lichen Wirkmächtigkeit jedes einzelnen Vorstandsmitglieds wird eine längere als die empfohlene 
Erstbestelldauer als für das Unternehmensinteresse als grundsätzlich positiv erachtet. 

 

 Keine Altersgrenzen für Mitglieder des Vorstands (B.5 DCGK 2020) 
 
Altersgrenzen für Mitglieder des Vorstands werden für die Mainova AG aufgrund der notwendigen 
Flexibilität in einem besondere Fachkenntnisse erfordernden Markt als nicht den Unternehmens-
interessen gerecht werdend erachtet. 

ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS 

 Keine Benennung konkreter Ziele zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats (C.1 und C.2 
sowie C.6 und C.9 DCGK 2020) 
 
Der Aufsichtsrat hält eine konkrete Festsetzung der Ziele für seine Zusammensetzung und die 
Erarbeitung eines Kompetenzprofils nicht für sachgerecht.  
 
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats orientiert sich daran, dass seine Mitglieder insgesamt 
über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähig-
keiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Bei Wahlvorschlägen steht die persönliche Kompe-
tenz möglicher Kandidaten unter besonderer Berücksichtigung der unternehmensspezifischen 
Anforderungen im Vordergrund. Die Festlegung auf konkrete Ziele der Zusammensetzung sowie 
die Erarbeitung eines Kompetenzprofils für das Gesamtgremium würde die Auswahl geeigneter 
Kandidaten zu sehr einschränken und könnte potentiell geeignete Kandidaten von vornherein 
ausschließen. Der Aufsichtsrat ist aus geeigneten Mitgliedern zusammengesetzt, die hinsichtlich 
ihrer fachlichen Qualifikationen, ihrer Erfahrungen und ihres Alters ein breites Spektrum abbilden. 
Konkrete Ziele im Hinblick auf einen festen Anteil von ausländischen oder international besonders 
erfahrenen Mitgliedern sind für die Mainova AG als hauptsächlich national tätiges Unternehmen 
nicht sinnvoll (C.1). Da entsprechende Ziele nicht festgelegt werden, kann auch der hierauf ba-
sierenden Empfehlung gemäß C.1 S. 4 nicht gefolgt werden, sodass keine Ausführungen zum 
Stand der Umsetzung in der Erklärung zur Unternehmensführung erfolgen. 
 
Eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder wäre angesichts der besonderen Anforderungen an 
die Fachkenntnisse eine nicht mit dem Unternehmensinteresse zu vereinbarende Einschränkung 
der Rechte der wahlberechtigten Aktionäre und Arbeitnehmer (C.2). 
 
Eine Vorgabe zur Vermeidung von potentiellen Interessenkonflikten wäre aufgrund der besonde-
ren Aktionärsstruktur der Mainova AG mit einem kommunalen Großaktionär nur eingeschränkt 
umsetzbar. Eine formalisierte Zielvorgabe für die Anzahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder im 
Sinne von Empfehlung C.6 und C.9 des Kodex würde das Auswahlermessen hinsichtlich der 
Qualifikation des Kandidaten pauschal in einer nicht im Interesse des Unternehmens gerecht 
werdenden Weise einschränken. Im Übrigen sieht es der Aufsichtsrat als entscheidend an, bei 
seiner Arbeit stets dafür Sorge zu tragen, dass die Unabhängigkeit seiner Mitglieder von der Ge-
sellschaft und vom Vorstand sowie die effektive Überwachung und Beratung des Vorstands ge-
währleistet ist (C.6 und C.9). 
 

 Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten bei konzernexternen börsennotierten Gesell-
schaften oder vergleichbare Funktionen (C.4) 
 
Einige Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen Aufsichtsratsmandate in anderen Gesellschaften 
wahr wie sie im Geschäftsbericht unter „Ergänzende Informationen“ aufgelistet sind. Dabei han-
delt es sich jedoch bei der ganz überwiegenden Mehrheit nicht um börsennotierte Gesellschaften, 
die entsprechend erhöhte Anforderungen an die Berichts- und Prüfpflichten verlangen. Zudem 
finden vereinzelt in anderen Gesellschaftsformen Aufsichtsratstätigkeiten statt, die dabei teilweise 
aus der Funktion des Aufsichtsratsmitglieds (etwa als Holding-Vorstand) begründet sind, jedoch 
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dem Grunde nach mit den Tätigkeiten eines Aufsichtsratsmitglieds einer börsennotierten Gesell-
schaft vergleichbar sein können. Vor dem Hintergrund des nicht klar definierten Begriffs der „ver-
gleichbaren Funktionen“ wird daher vorsorglich eine Abweichung erklärt. 
 

 Vorsitzender des Prüfungsausschusses nicht unabhängig vom kontrollierenden Aktionär 
(C.10 DCGK 2020) 

 
Im Hinblick auf die ungeklärten Voraussetzungen des Begriffs der Unabhängigkeit wird vorsorg-
lich erklärt, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Herr Uwe Becker, Bürgermeister 
und Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt am Main ist, die 100 % der Anteile der Stadtwerke Frank-
furt am Main Holding GmbH hält, die wiederum rund 75,2 % der Aktien an der Mainova AG hält. 
Dies wird für unbedenklich gehalten, da es in der Vergangenheit nicht zu Interessenskonflikten 
gekommen ist, die die Mitwirkung des Vorsitzenden an Beratungen oder Beschlüssen verhindert 
haben. Derartige Interessenskonflikte werden auch für die Zukunft nicht erwartet. 

 Keine Beschränkung der Mitglieder des Aufsichtsrats hinsichtlich Tätigkeiten bei wesent-
lichen Mitbewerbern (C.12 DCGK 2020) 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Mainova AG üben Organfunktionen bei Unternehmen aus, 
die je nach Betrachtungsweise als Wettbewerber der Mainova AG beurteilt werden könnten. Ihre 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Mainova AG ist jedoch aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung 
und hohen fachlichen Qualifizierung im Unternehmensinteresse überaus wichtig. Nach Auffas-
sung von Vorstand und Aufsichtsrat begründen die ausgeübten Organfunktionen keinen Interes-
senskonflikt zum Nachteil des Unternehmens, der die erforderliche Unabhängigkeit für die Erfül-
lung der Kontroll- und Überwachungsaufgabe des Aufsichtsrats beeinträchtigen würde. 

 Veröffentlichung und jährliche Aktualisierung der Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder 
auf der Unternehmenswebsite nur mit Einwilligung des jeweiligen Mitglieds (C.14 DCGK 
2020) 

 
Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sind auf unserer Unternehmenswebsite (abrufbar un-
ter: https://www.mainova.de/de/ihre-mainova/ueber-uns/profil/aufsichtsrat) veröffentlicht und 
werden jährlich auf Aktualität überprüft. Die Veröffentlichung der Lebensläufe der Aufsichtsrats-
mitglieder erfolgte in der zweiten Jahreshälfte 2020, sodass für den Zeitraum davor eine entspre-
chende Abweichung erklärt wird. 

ARBEITSWEISE DES AUFSICHTSRATS 

 Geschäftsordnung des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft (D.1 DCGK 
2020) 
 
Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats wurde in der zweiten Jahreshälfte 2020 auf unserer 
Website veröffentlicht. Für den Zeitraum bis zur Veröffentlichung wird hiermit eine Abweichung 
erklärt. 
 

 Keine Bildung eines Nominierungsausschusses durch den Aufsichtsrat (D.5 DCGK 2020) 

Nach den bisherigen Erfahrungen erachtet der Aufsichtsrat der Mainova AG die Bildung eines 
Nominierungsausschusses nicht für erforderlich, um geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Die 
Entscheidung über die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung soll dem 
gesamten Aufsichtsrat obliegen. 

 Regelmäßige Tagung des Aufsichtsrats auch ohne den Vorstand zu bestimmten Tages-
ordnungspunkten (D.7 DCGK 2020) 

Der Aufsichtsrat erörtert grundlegende Themen betreffend den Vorstand regelmäßig auch ohne 
den selbigen. Dies geschieht in ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrats zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten, bei denen der Vorstand nicht anwesend ist. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass 
der Aufsichtsrat seiner Überwachungsfunktion auch in dieser Hinsicht somit hinreichend gerecht 
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wird. Aufgrund der vorherrschenden Unklarheit betreffend die Auslegung des Begriffs der Tagung 
wird jedoch vorsorglich eine Abweichung erklärt. 

TRANSPARENZ UND EXTERNE BERICHTERSTATTUNG 

 Keine öffentliche Zugänglichmachung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-
richts binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und der verpflichtenden unterjährigen 
Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums (F.2 DCGK 2020) 

 
Die sachbedingten besonderen Schwierigkeiten der Erstellung des Konzernabschlusses und der 
verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen erfordern eine eingehende Zusammenstel-
lung und Prüfung des Zahlenmaterials, die in den kurzen Fristen von 90 Tagen nach Geschäfts-
jahresende bzw. 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums nicht in der gebotenen Gründlichkeit 
durchgeführt werden können. 

 Konzept zur Information der Aktionäre außerhalb der regelmäßigen Berichterstattung (F.3 
DCGK 2020) 

Nach derzeitigem Ermessen sieht die Gesellschaft von der Formulierung eines expliziten Kon-
zepts zur Information der Aktionäre außerhalb der regelmäßigen Berichterstattung ab. Der hierfür 
erforderliche Aufwand für die Publikation steht in keinem ausreichenden Verhältnis zum Informa-
tionsgewinn für die Aktionäre. Die Ergebnisse der Mainova AG haben sich in der Vergangenheit 
durch eine hohe Konstanz ausgezeichnet. Dies, verbunden mit der für die Aktionäre verlässlichen 
fixen Höhe der Ausgleichszahlung (unabhängig vom Jahresergebnis), lässt das Informationsin-
teresse der Aktionäre derzeit hinter dem entstehenden Aufwand zurücktreten. Die Mainova AG 
informiert die Öffentlichkeit darüber hinaus über sämtliche Informationskanäle über aktuelle Er-
eignisse im Zusammenhang mit der Gesellschaft. 

VERGÜTUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT 

Die Ziffern G.1 bis G.15 DCGK 2020 enthalten zahlreiche neue Empfehlungen zur Ausgestaltung des 
Vergütungssystems und der individuellen Vergütung der Vorstandsmitglieder. 
 
Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Entsprechenserklärung hat – im Einklang mit den gesetzlichen Über-
gangsvorschriften – noch keine Befassung der Hauptversammlung mit der Vergütungssystematik statt-
gefunden. Angesichts des auch von der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Ko-
dex explizit bestätigten Grundsatzes, dass die Vergütungssystematik und die entsprechenden Ko-
dexempfehlungen zur Vergütung nicht den Bestandsschutz wirksam geschlossener Dienstverträge be-
einträchtigen können und sollen, wird eine teilweise bzw. vollständige Abweichung von den folgenden 
Empfehlungen des DCGK 2020 erklärt: G.1, G.3, G.6, G.10, G.14. 
 
Der Aufsichtsrat überprüft und überarbeitet derzeit die Vergütungssystematik und wird den Aktionären 
auf der kommenden Hauptversammlung eine Änderung und Anpassung der Vorstandsvergütung, auch 
an die geänderten Empfehlungen des DCGK 2020, vorlegen. Im Übrigen wird auf die Berichterstattung 
zur Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung in Anhang und Lagebericht von Jahres- und Konzernab-
schluss verwiesen. 

Frankfurt am Main, 9. Dezember 2020 

Für den Aufsichtsrat der Mainova AG  Für den Vorstand der Mainova AG 

Peter Feldmann 
(Aufsichtsratsvorsitzender) 

 

Dr. Constantin H. Alsheimer 
(Vorstandsvorsitzender) 

Diana Rauhut 
(Vorstandsmitglied) 

 


